
ABK vs. ASV

Gegenüberstellung der ambulanten Behandlung am Kran-

kenhaus nach §116b SGB V (a. F.) und der ambulanten 

spezialfachärztlichen Versorgung nach §116b SGB V neu

Seit 2012 wird die ambulante Behandlung im Krankenhaus (ABK) 
sukzessive in die ambulante spezialfachärztliche Versorgung 
(ASV) überführt. Erste ASV-Indikationen sind 2014 in Kraft getre-
ten – die ASV für Tumoren der Lunge und des Thorax am 7. April 
2020. Ab Inkrafttreten der Regelungen für eine neue Indikati-
on in der ASV gilt für die ABK-Altbestimmung eine Übergangs-
frist von drei Jahren, in der die Leistungen noch im Rahmen der  
alten Rechtsgrundlage erbracht werden können. Somit können 
ab April 2023 keine Leistungen zur Versorgung von Patienten* 
mit Tumoren für Lunge und Thorax über die ABK-Altbestimmung 
abgerechnet werden. Damit keine Versorgungslücken auftreten, 
sollte der Umstieg auf die ASV frühzeitig geplant werden. 

Im Folgenden werden die Regelungen der ABK und der ASV  
gegenübergestellt.

Gegenüber- 
stellung

ABK
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ASV 
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ärztliche Versorung

Abrechnung Vergütung auf Grundlage der 
vom G-BA bestimmten ab-
rechnungsfähigen Leistungen 
mit dem Preis der jeweiligen 
regionalen Euro-Gebühren-
ordnung. 

Das Krankenhaus benennt die 
in der ABK vorgesehenen Leis-
tungen auf Basis des EBM ge-
genüber den Krankenkassen.

Einheitliche Vergütung für 
Niedergelassene und Kliniken. 
Zukünftig eigene Gebühren-
ordnung vorgesehen. Bis zum 
Inkrafttreten erfolgt die Vergü-
tung auf Grundlage der vom 
G-BA im Appendix bestimm-
ten abrechnungsfähigen Leis- 
tungen des angepassten 
EBM mit dem Preis der 
jeweiligen regionalen Euro- 
Gebührenordnung. Abrech-
nung nach EBM mit Angabe 
des behandelnden Arztes. 
G-BA kann neue Untersu-
chungs- und Behandlungsme-
thoden vorsehen, die durch 
ASV-berechtigte Leistungser-
bringer erbracht und abge-
rechnet werden können.

Überweisungs- 
erfordernis

Es können Patienten im statio-
nären Bereich als Konsil oder 
hausinterne Überweisung auf-
genommen werden.

Alle drei Jahre erneute Über-
weisung notwendig.

Für Bestandspatienten ASV-
berechtigter Vertragsärzte 
sowie für Patienten, die in der 
ASV-berechtigten Klinik statio-
när versorgt wurden, gilt kein 
Überweisungserfordernis.

Überweisung alle zwei Quarta-

le notwendig.

* Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf alle Geschlechter.  
   Die alleinige Verwendung der männlichen Form dient allein der besseren Lesbarkeit des Textes.
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Es gilt ein Überweisungserfordernis durch einen behandelnden 
Vertragsarzt.
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Leistungserbringer Krankenhäuser mit ABK- 
Bestimmung

Vertragsärztliche Leistungser-
bringer oder Krankenhäuser 
mit Berechtigung zur ASV

Einbezogene  
Ärzte

Ärzte des Krankenhauses. Ein-
bindung niedergelassener 
Ärzte über Kooperationen 
möglich. In Richtlinie genann-
te Fachgruppen sind Mindest-
voraussetzungen. 

Angestellte Ärzte am Kran-
kenhaus und niedergelassene 
Ärzte. Bei Tumoren der Lunge 
und des Thorax ist eine sekto-
renübergreifende Kooperation 
verpflichtend. Einbezogene 
Fachdisziplinen vom G-BA je 
Indikation verpflichtend und 
abschließend festgelegt. 
Jeder behandelnde Arzt muss 
dem ELA mitgeteilt werden 
(Ausnahme: wenn institutio-
nelle Nennung für hinzuzu- 
ziehende Ärzte möglich ist).

Zugangsverfahren 
Leistungserbringer

Antrag des Krankenhausträ-
gers bei den zuständigen Lan-
desbehörden für die Kranken-
hausplanung. Genehmigung 
unter Berücksichtigung der 
vertragsärztlichen Versor-
gungssituation, wenn die Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

Anzeigeverfahren beim jewei-
ligen ELA durch niedergelas-
sene Ärzte und/oder Klinik mit 
angestellten Ärzten. Es gelten 
einheitliche Qualifikations- 
und Qualitätsanforderungen. 
Die ASV-Berechtigung tritt in 
Kraft, sofern die Voraussetzun-
gen gegeben sind. 
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Voraussetzungen 
für 

Leistungserbringer

https://www.g-ba.de/richtlinien/43/ https://www.g-ba.de/richtlinien/80/ 

Behandelbare 
Patienten

Alle Patienten mit Lungen- 
oder Thoraxtumoren. Ein-
schluss von Verdachtsdiag-
nosen, sowie Behandlung 
von Verdachtsdiagnosen und 
Nachsorge möglich.  

Liste in Frage kommender Pa-
tienten auf Basis von ICD10-Di-
agnosen, ggf. ergänzt um den 
Bedarf bestimmter Therapien. 
Bei Tumoren der Lunge und 
des Thorax ist gesicherte Diag-
nose erforderlich. Behandlung 
von Verdachtsdiagnosen und 
Nachsorge ausgeschlossen. 
Nach Ende der ASV-Behand-
lungsbedürftigkeit Überfüh-
rung in vertragsärztlichen Be-
reich.

Behandlungs-
umfang

Umfang des Behandlungsauf-
trags durch G-BA in Richtlinie 
geregelt – sehr umfassend.

Behandlungsumfang auf Ebe- 
ne von Gebührenordnungs- 
positionen durch G-BA festge-
legt. 

Häufig verwendete Abkürzungen
ABK  =  Ambulante Behandlung im Krankenhaus nach § 116b SGB V (a.F.)
ASV =  Ambulante spezialfachärztliche Versorgung nach § 116b SGB V
ELA  =  Erweiterter Landesausschuss – je KV Bezirk gebildet
G-BA  =  Gemeinsamer Bundesausschuss

Handlungsempfehlungen des Bundesverbands ASV:
Falls Ihre Klinik über eine Bestimmung zur ambulanten Behandlung am Krankenhaus 
nach der alten Rechtsgrundlage verfügt, sollten Sie bei den meisten Indikationen von der 
Übergangsregelung Gebrauch machen, da in der ABK meist ein breiterer Behandlungsumfang 
gegeben ist (Diagnostik bei Verdacht, Nachsorge). Da die Altberechtigung nach drei 
Jahren nach Inkrafttreten der entsprechenden ASV-Konkretisierung automatisch ausläuft, 
sollten Vorbereitungen zur ASV-Anzeige parallel aufgenommen werden. Sie sollten dafür 
ausreichend Zeit einplanen. In der Regel dauert das Anzeigeverfahren ab Einreichung ca. 
sechs Monate. Dies ist jedoch vom Indikationsspektrum, der Anzahl der Teammitglieder, 
dem Zugang zu den erforderlichen Nachweisen etc. abhängig. Gegebenenfalls kann eine 
Anzeige mit Nennung eines Wunschtermins für das Inkrafttreten der ASV-Berechtigung 
beim ELA gestellt werden. Ob dies in allen ELA möglich ist, ist bei der Geschäftsstelle des 
jeweiligen ELA zu erfragen. Bitte beachten Sie, dass das Inkrafttreten einer ASV-Berechtigung 
dazu führt, dass eine Bestimmung nach der alten Rechtsgrundlage sofort entfällt.
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Dr.-Max-Str. 21, 82031 Grünwald bei München. Amtsgericht München VR 203940 
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Personelle, sächliche und organisatorische Voraussetzungen 
teilweise unterschiedlich, bspw. geforderte Mindestmengen. 
Details siehe:


